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A. Allgemeiner Teil  
 
 
1. eHBA-Austausch bis Ende 2025 
 
Alle eZahnarztausweise / elektronischen Heilberufsausweise (eHBA) der Generation 2.0 der 
Anbieter D-Trust und Medisign müssen bis spätestens Dezember 2025 durch Karten der Ge-
neration 2.1 ersetzt werden. Grund ist eine regulatorische Vorgabe des Bundesamts für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI): Ab 2026 sind nur noch neueste kryptographische 
Verfahren für qualifizierte elektronische Signaturen zugelassen. Rund 18.000 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte sind bundesweit betroffen. 
 

 So läuft der Austausch ab: 
 
Seit Mitte Juni (D-Trust) bzw. Juli (Medisign) erhalten Betroffene eine E-Mail der Anbieter. Dort 
wird Schritt für Schritt erklärt, wie der Kartentausch funktioniert. Eine schnelle Reaktion lohnt 
sich in der Regel. Wichtig: Die Anbieter verwenden die im System hinterlegte Melde-
adresse für den Versand der neuen Karte und des PIN-Briefs. Prüfen Sie daher bei der Bean-
tragung Ihre Adresse und E-Mail sorgfältig – ggf. sind Aktualisierungen notwendig. Abhängig 
von den geänderten Daten kann auch eine erneute Identifizierung erforderlich sein. 
 

 Wie erkenne ich, ob mein Ausweis betroffen ist? 
 
Schauen Sie auf die Rückseite Ihrer Karte: Nur eHBAs der Anbieter D-Trust und Medi-
sign ohne G2.1-Kennzeichnung (also „G2“ oder ohne Angabe) müssen ersetzt werden. Ist 
dort bereits „G2.1“ vermerkt, besteht kein Handlungsbedarf. 
 

 Hinweis: 
 
Die alten Karten bleiben zunächst noch gültig – im Verlauf des Dezember 2025 werden sie 
automatisch gesperrt. 
 

 Weitere Informationen finden Sie in den D-Trust-FAQ unter  
 

https://www.d-trust.net/de/support/ehba sowie mittels des QR-Codes  
 
 
 
 

und auf der Themenseite von Medisign unter 
 
https://www.medisign.de/blog/ehba-und-smc-b-der-generation-2-0-wer-
den-ausgetauscht/ sowie mittels des QR-Codes 

 
 
  

https://www.d-trust.net/de/support/ehba
https://www.medisign.de/blog/ehba-und-smc-b-der-generation-2-0-werden-ausgetauscht/
https://www.medisign.de/blog/ehba-und-smc-b-der-generation-2-0-werden-ausgetauscht/
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C. Mitteilungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Saarland 
 
 
1. Einreichungs- und Auszahlungstermine 2026 | Abrechnungskalender 
 
Zur besseren Übersicht über die Einreichungs- und Auszahlungstermine haben wir wie gehabt 
den Abrechnungskalender erstellt. 
 

 Den Abrechnungskalender für das Jahr 2026 finden Sie auf unserer Homepage unter 
 

https://www.kzv-saarland.de/termine 
 

Der Abrechnungskalender für das Jahr 2026 ist darüber hinaus dieser Ausgabe des MSZ 
als Anlage beigefügt. 

 

 Wir möchten auch auf die Einreichungstermine zum Jahreswechsel 2025/2026 hinwei-
sen: 

 
Einreichungstermin ZE / PAR / KB ➔ Montag, 05.01.2026, 12.00 Uhr 
Bitte achten Sie darauf, dass hierbei keine Fälle aus dem Januar 2026 enthalten sind! 

Einreichungstermin KCH / KFO ➔ Dienstag, 06.01.2026, 8.00 Uhr 
 
 
 
2. Elektronische Patientenakte | Befüllung der ePA 
 
Zur Befüllung der ePA hat die KZBV einen hilfreichen Frage-Antwort-Katalog erstellt. Dieser 
thematisiert u.a. folgende Aspekte: 
 

▪ Wer muss die ePA mit Daten befüllen? 
▪ Was ist eine Erstbefüllung (Bema-Nr. ePA1)? 
▪ Müssen alte Befunde eingestellt werden? 
▪ Wie funktioniert die Befüllung der ePA in der Praxis? 

 

 Sie finden den FAQ-Katalog auf der Homepage der KZBV unter  
 

https://www.kzbv.de/zahnaerzte/digitales/elektronische-patientenakte-
epa/epa-fuer-alle/faq-befuellung-der-epa/ sowie mittels des QR-Codes  

 
 
 
3. Nächste Sitzung des Zulassungsausschusses 
 
Die nächste Sitzung des Zulassungsausschusses findet am 15.12.2025 statt. Somit müssen 
die entsprechenden Anträge – inklusive aller hierfür erforderlichen Unterlagen – spätestens 
am 21.11.2025 eingereicht werden. 
 
 
 
  

https://www.kzv-saarland.de/termine
https://www.kzbv.de/zahnaerzte/digitales/elektronische-patientenakte-epa/epa-fuer-alle/faq-befuellung-der-epa/
https://www.kzbv.de/zahnaerzte/digitales/elektronische-patientenakte-epa/epa-fuer-alle/faq-befuellung-der-epa/
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4. Heilmittel-Verordnungen durch Zahnärzte 
 
Hinsichtlich der Verordnung von Heilmitteln steht mit der Broschüre „Die zahnärztliche Heil-
mittelverordnung – So verschreiben Sie richtig“ ein gute Handreichung zur Verfügung. 
 

 Sie finden die Broschüre „Die zahnärztliche Heilmittelverordnung – So verschreiben 
Sie richtig“ auf der Homepage der KZBV unter 

 
https://www.kzbv.de/zahnaerzte/richtlinien/zahnaerztliche-heilmittel-
richtlinie/ sowie mittels des QR-Codes  

 
 
 
 
 
5. Das Zahnärzte-Praxis-Panel 2025 – Jede Zahnarztpraxis zählt 
 
Ende Oktober startet die nächste Runde des bundesweiten Zahnärzte-Praxis-Panels – kurz 
ZäPP. Für die Erhebung zur Kosten- und Versorgungsstruktur werden alle vertragszahnärztli-
chen Praxen in Deutschland angeschrieben, die in den erhebungsrelevanten Jahren durchge-
hend die gleiche Abrechnungsnummer hatten. Viele von Ihnen haben bereits mitgemacht – 
dafür auch an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank! Wichtig ist nunmehr, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vergangenen Erhebungen auch an der aktuellen Befra-
gung im Jahr 2025 mitwirken. Selbstverständlich bitten wir dabei aber auch diejenigen Praxen, 
die in den Vorjahren noch nicht dabei waren, um ihre Teilnahme. Der langfristige Erfolg der 
Erhebung hängt maßgeblich von einer möglichst breiten und möglichst kontinuierlichen 
Beteiligung ab. Es kommt also auch wieder auf Sie ganz persönlich an! 
 
Zusätzlich wird in dieser Erhebung die Work-Life-Balance der Inhaberinnen und Inhaber 
mittels eines Sonderfragebogens abgefragt. Ziel ist es, anhand der gewonnen Daten die be-
ruflichen und außerberuflichen Belastungen zu evaluieren, denen die Zahnärztinnen und 
Zahnärzte ausgesetzt sind. Die Einschätzung der Zahnärztinnen und Zahnärzte, wie zufrieden 
sie mit ihren Arbeitsbedingungen sind bzw. wie belastend sie diese empfinden, soll Hinweise 
auf mögliche strukturelle Probleme liefern, die von der KZBV in den Dialog mit der Politik ein-
gebracht werden können. 
 
Im ZäPP wird weiterhin vermehrt auf den Online-Fragebogen gesetzt. Alle Praxen, die in den 
Jahren 2023 und 2024 durchgehend dieselbe Abrechnungsnummer hatten, erhalten in Kürze 
ihre individuellen Zugangsdaten zu ihrem Zi-Account. Ne-
ben den Erhebungsunterlagen befindet sich dort nach Ab-
schluss der Befragung auch das individuelle Berichtsportal 
für die Teilnehmer mit spannenden Vergleichsstatistiken. 
Das Online-Verfahren ist nicht nur umweltfreundlicher und 
kostengünstiger, sondern ermöglicht Ihnen, den Fragebo-
gen zur gleichen Zeit wie Ihr Steuerberater auszufüllen. 
 
  

https://www.kzbv.de/zahnaerzte/richtlinien/zahnaerztliche-heilmittel-richtlinie/
https://www.kzbv.de/zahnaerzte/richtlinien/zahnaerztliche-heilmittel-richtlinie/
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Die dazugehörigen Erfassungshinweise und Eingabekontrollen erleichtern darüber hinaus das 
korrekte Ausfüllen des Fragebogens. Trotzdem können Sie natürlich auch problemlos den Pa-
pierfragebogen bei der Treuhandstelle anfordern. Von zentraler Bedeutung bleibt dabei eine 
kontinuierliche Teilnahme. Erhoben werden Daten zur Kosten- und Versorgungsstruktur in den 
Jahren 2023 und 2024, die in drei Bereiche gegliedert sind: Fragen zur Praxis-, zur Leistungs- 
und zur Kostenstruktur. 
 

 Weitere Informationen zum ZäPP können unter www.kzbv.de/zaepp sowie 
direkt unter www.zäpp.de abgerufen werden. 

 
 
 
 
 
Anlagen zum MSZ Nr. 11/2025: 
 
▪ Abrechnungskalender 2026 (Stand: 23.10.2025) 
▪ Info-Flyer „ZÄPP 2025“ 
 
 
 
 

http://www.kzbv.de/zaepp
http://www.zäpp.de/
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Das Zahnärzte-Praxis-Panel:
Ihre Unterstützung ist gefragt!
Das Zahnärzte-Praxis-Panel – kurz ZäPP – ist eine bundesweite Datenerhebung zur wirtschaft-
lichen Situation und zu den Rahmenbedingungen in Zahnarztpraxen. Rund 33.000 Praxen haben 
dafür die Zugangsdaten zur Befragung erhalten.

Sie haben auch Post bekommen? – Dann machen Sie mit!

● Für den Berufsstand! Das ZäPP dient Ihrer Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) und 
 der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) als Datenbasis für Verhandlungen 
 mit den Krankenkassen.
● Vorteil für Sie! Finanzielle Anerkennung für Ihre Mitarbeit.
● Vorteil für Sie! Kostenloses Online-Berichtsportal mit 
 interessanten Kennzahlen und vielfältigen Vergleichs-
 möglichkeiten für Ihre Praxis.
● Wir garantieren Vertraulichkeit 
 und Schutz Ihrer Daten!

Sie haben Fragen zum ZäPP?

Weitere Informationen im Internet unter 
www.kzv-saarland.de · www.kzbv.de/zaepp · www.zäpp.de
Oder einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Für Rückfragen bei Ihrer KZV:

Herr Jürgen Ziehl, Präsident der KZV Saarland
Telefon: 0681 58608-10 · E-Mail: juergen.ziehl@kzv-saarland.de

Herr Michael Koldehoff , Referent Vorstand/Verwaltungsdirektion der KZV Saarland
Telefon: 0681 58608-12 · E-Mail: michael.koldehoff @kzv-saarland.de

Die Treuhandstelle des mit ZäPP beauftragten Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi)
ist unter der Rufnummer 0800 4005 2444 von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr 
und freitags von 8 bis 14 Uhr oder via E-Mail kontakt@zi-ths.de erreichbar.

Unterstützen Sie das ZäPP – in Ihrem eigenen Interesse!
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